
 
 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung  
gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) 
 
An  

Catalin-Dumitru Gheta 
Lienener Str. 136 a 
49525 Lengerich 
 
Die derzeitige Anschrift des v. g. Zahlungspflichtigen ist unbekannt. Zustellungsversuche durch 
die Post und Ermittlungen über die aktuelle Anschrift sind ergebnislos geblieben. Auch die 
Zustellung an einen Vertreter (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG) ist nicht möglich. 

Der nachstehend bezeichnete Verwaltungsakt ist gefertigt worden: 

Mahnung - MR007648/157078 13.12.2023 
 

 

Die vorbezeichnete Mahnung wird nach § 10 Abs. 1 VwZG öffentlich zugestellt und kann gegen 
Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises durch die o. g. Person oder durch eine(n) 
bevollmächtigte(n) Vertreter(in) abgeholt oder eingesehen werden bei: 

Stadt Lengerich 
Finanzen, Steuern, Kasse 
Zimmer 308 
Tecklenburger Straße 2/4 
49525 Lengerich 
 
Vor der Abholung der Mahnung ist Kontakt aufzunehmen mit: 
Sachbearbeiter(in): 
Herrn Huning 
Telefon: 05481- 33 360 
 
Durch diese öffentliche Zustellung gilt der Verwaltungsakt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zustellung können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Ein Dokument 
gilt nach § 10 Abs.2 letzter Satz VwZG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachungen der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Lengerich, den 25.01.2024       Der Bürgermeister 

gez. Möhrke 


